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Einleitung

Am 20. November 2017 trat die Verordnung (EU) 2017/19391 zur Errichtung der
Europäischen Staatsanwaltschaft2 in Kraft, mit der eine neue Zeitrechnung für die
grenzüberschreitende, europäische Kriminalitätsbekämpfung begann. Denn mit der
Schaffung der EUStA ist die erste genuin unionale Strafverfolgungsbehörde in
Aktion getreten.3

Die Errichtung der EUStA kam– da die erforderliche Einstimmigkeit imRat nicht
erreichbar war – im vertraglich zulässigen Wege der Verstärkten Zusammenarbeit4

durch eine Gruppe von 20 EU-Mitgliedstaaten zustande, zwischenzeitlich haben sich
zwei weitere Mitgliedstaaten an der Errichtung der EUStA beteiligt.5 Fünf EU-
Mitgliedstaaten haben sich bis heute nicht an der Errichtung der EUStA beteiligt.6

Der Anwendungsbereich der VO beschränkt sich auf die an der Verstärkten Zu-
sammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten. Daher hat die Errichtung der EUStA
auch die Entstehung von zwei Rechtskreisen im europäischen Rechtsraum mit sich
gebracht.

Die EUStA ist zuständig für die Verfolgung von Straftaten, die sich gegen die
finanziellen Haushaltsinteressen der Union richten.7 Dabei handelt es sich um einen
Kriminalitätsbereich, der häufig transnationalen Charakter hat.8Die Strafverfolgung
durch die EUStA vollzieht sich daher in bedeutendem Maße durch grenzüber-
schreitende Ermittlungen. Grenzüberschreitend sind Ermittlungen, wenn sich ein
Sachverhalt auf dem Territorium verschiedener Staaten abspielt oder einen Scha-
denseintritt in verschiedenen Staaten bewirken kann.

1 ABl. 2017/L283/1 v. 31.10.2017, nachfolgend: „VO“.
2 Nachfolgend: „EUStA“.
3 Für eine ausführliche Darstellung der Idee und historischen Entwicklung der Europäi-

schen Staatsanwaltschaft s. zusammenfassend Rheinbay, Errichtung einer EUStA, S. 80–84.
4 Art. 86 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV.
5 S. Erwägungsgrund (8) VO.
6 An der Errichtung der EUStA nicht teilnehmende Mitgliedstaaten sind: Dänemark, Ir-

land, Ungarn, Polen und Schweden.
7 S. dazu die ausführlichen Darstellungen unter A., S. 21 ff. dieser Arbeit.
8 Hecker, Europäisches Strafrecht, S. 19, Rn. 32; Killmann/Schröder, in: Sieber u. a.

(Hrsg.), Europäisches Strafrecht, § 12, Rn. 2.



I. Gegenstand der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung analysiert, welche Rechtsinstrumente der EUStA
bei der Durchführung von grenzüberschreitenden Ermittlungen zur Verfügung ste-
hen (de lege lata). Sie beschäftigt sichmit der Frage, wie die Verteidigungsrechte des
von den grenzüberschreitenden Ermittlungen der EUStA Betroffenen den Hand-
lungsräumen der EUStA gegenübergestellt werden sollten und unterbreitet ent-
sprechende de lege ferenda-Vorschläge.

Hierbei wird der Umstand berücksichtigt, dass sich grenzüberschreitende Er-
mittlungen der EUStA potenziell auf dem Gebiet von an der EUStA teilnehmenden
Mitgliedstaaten, auf dem Gebiet von nichtteilnehmenden Mitgliedstaaten oder auf
dem Gebiet von Drittstaaten abspielen. Schließlich können grenzüberschreitende
Ermittlungen der EUStA auch als ein Konglomerat von Ermittlungshandlungen auf
all diesen Gebieten erfolgen. Die Funktionsweise der grenzüberschreitenden Er-
mittlungen der EUStA bestimmt sich nach dem jeweiligen rechtlichen Ordnungs-
rahmen, der ihr im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten, nichtteilnehmenden Mit-
gliedstaaten bzw. Drittstaaten zuteilwird.

So folgt die grenzüberschreitende Beweissammlung der EUStA auf dem Gebiet
der Mitgliedstaaten den Bestimmungen der VO und einzelstaatlichen Rechtsord-
nungen, während sie sich auf dem Gebiet von nichtteilnehmenden Mitgliedstaaten
durch Inanspruchnahme von Instrumenten der europäischen Strafrechtskooperation
vollzieht. Im Verhältnis zu Drittstaaten eröffnen sich Ermittlungsmöglichkeiten der
EUStA durch völkerrechtlich bindende Übereinkommen und Kooperationsabkom-
men. Diese Vielschichtigkeit der Rechtsinstrumente verleiht dem Ermittlungsver-
fahren der EUStA einen hohen Komplexitätsgrad. Gleichzeitig vollziehen sich in der
Ermittlungsphase des Strafverfahrens entscheidende Weichenstellungen für das
Schicksal des Beschuldigten. Denn die im Rahmen der Ermittlungsphase gewon-
nenen verwertbaren Beweise bilden die Grundlage für die richterliche Überzeugung
des Strafurteils.

Zwar hat der europäische Gesetzgeber im letzten Jahrzehnt die Stärkung der
Verfahrensrechte von Verdächtigen und Beschuldigten durch den Erlass verschie-
dener Richtlinien in den Blick genommen.9 Eine Anpassung der bestehenden In-
strumente aber blieb trotz Errichtung der EUStA aus.

Die Notwendigkeit einer grundlegenden Auseinandersetzung mit der Verteidi-
gungsposition von Beschuldigten in grenzüberschreitenden Strafverfahren wurde
von der Rechtswissenschaft im Lichte der Institutionalisierung strafrechtlicher
Zusammenarbeit bereits vor Errichtung der EUStA und unter Entwicklung ver-

9 Vgl. Entschließung des Rates v. 30. November 2009 über einen Fahrplan zur Stärkung
der Verfahrensrechte von Verdächtigen oder Beschuldigten in Strafverfahren (2009/C 295/01),
ABl.EU C 295/1 v. 4.12.2009.
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schiedener Konzeptvorschläge betont.10 Bekannt geworden (indes nicht umgesetzt)
sind dabei insbesondere solche wie der Eurodefensor11 oder der Vorschlag für die
Errichtung eines unabhängigen Ombudsmannes für das Strafrecht,12 die zur Auf-
wertung der Verteidigungsposition des Beschuldigten eine gewisse Institutionali-
sierung der grenzüberschreitenden Strafverteidigung als Gegengewicht zur Institu-
tionalisierung der Strafverfolgung vorsehen.13

Diese Arbeit beleuchtet bestehende, in grenzüberschreitenden Verfahren der
EUStA besonders bedeutende Verteidigungsrechte vor dem Hintergrund der
grenzüberschreitenden Ermittlungstätigkeit und Handlungsfelder der EUStA. So
werden Informations- und Akteneinsichtsrechte, der Zugang zu einem Rechtsbei-
stand, das Recht auf Prozesskostenhilfe und der Zugang zu Übersetzung analysiert
und ihre Gewährleistungen auf Leistungsfähigkeit und Ineffizienzen hin untersucht.

II. Ziel der Untersuchung

Ziel dieser Untersuchung ist es, Optionen für die Weiterentwicklung der Be-
schuldigtenrechte im grenzüberschreitenden Ermittlungsverfahren der EUStA auf-
zuzeigen. Dafür werden de lege ferenda konkrete Vorschläge für die Aufwertung der
Verteidigungsposition des Beschuldigten präsentiert.

Diese Vorschläge zielen einerseits auf die Einführung praktischer Vehikel zur
Ermöglichung der Wahrnehmung bestehender Verteidigungsrechte des Beschul-
digten. Sie halten dafür z.B. Musteranträge für Informationsersuchen bereit und
zeigen auf, welche Infrastrukturen und Kommunikationskanäle im grenzüber-
schreitenden Ermittlungsverfahren der EUStA für den Beschuldigten, aber auch im
Interesse der Strafverfolgung und der Justiz, fruchtbar gemacht werden können.

Andererseits zielen diese Vorschläge unmittelbar auf eine Stärkung der Rechts-
position des von den grenzüberschreitenden Ermittlungen der EUStA Betroffenen.
Ihre Notwendigkeit folgt der Feststellung eines bestehenden prozessualen Kräfte-

10 Bspw. Ahlbrecht, StV 2012, 491, 494 ff.: „Plattform“ zur Stärkung der Beschuldigten-
rechte; ders./Lagodny, StraFo 2003, 329, 334 f.; Arnold, HRRS 2008, 10, 19 ff.: „Europäischer
Strafverteidiger“; Salditt, StV 136, 137: „Doppelte Verteidigung“; Vogel, ZStW 2004, 400,
416: „Europäisches Netzwerk der Strafverteidigung“.

11 Schünemann, ZStW 2004, 376, 388 ff.
12 Dieser Vorschlag geht zurück auf eine Idee des CCBE, s. zuletzt CCBE-Info September

2006/No 16, S. 6. Der CCBE ist die offizielle Vertretung der europäischen Rechtsanwälte, die
sich aus Mitgliedern der Kammern und Berufsorganisationen der EU-Mitgliedstaaten und
weiteren Staaten zusammensetzt, für eine zusammenfassende Darstellung seiner Tätigkeiten s.
Esser, in: Sieber u. a. (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, § 57, Rn. 14 ff.

13 Mit dem Eurodefensor wird die Schaffung einer neuen europäischen Institution, die sich
zum Teil aus europäischen Verwaltungsbeamten formieren soll, postuliert. Der Vorschlag für
die Errichtung eines unabhängigen Ombudsmannes für das Strafrecht sieht eine unabhängige,
mit Strafverteidigern besetzte Einrichtung vor, die die Strafverteidigung auch vor den anderen
Unionsstellen vertreten soll.
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